
TEXT (TEIL B) 

Stadt Schwentinental – BPL 1, 7. Änd. 
 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 (BauGB, BauNVO) 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 5, 6 und 9, § 8 BauNVO) 

 
Die gemäß § 8 BauNVO festgesetzten Gewerbegebiete (GE 1 und GE 2) dienen vorwiegend 
der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 
 
a) Zulässig sind im GE 1 und GE 2 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 BauNVO: 
 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
- Anlagen für sportliche Zwecke. 

 
b) Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO: 

 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, wenn sie für die Betriebsabläufe 
zwingend erforderlich sind, 
 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 
 

c) Unzulässig sind die ansonsten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 allgemein und die nach § 8 Abs. 3  
Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

 
- Tankstellen, 
- Vergnügungsstätten. 

 
d) Innerhalb des Gewerbegebietes sind Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. 

Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 300 m² Verkaufs- 
und Ausstellungsfläche zulässig, wenn sie 
  

- nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln, 
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem 

Großhandels-, Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und 
- diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 
 
02. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 19 BauNVO) 
 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen, bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche) bis zu einer Grundflächenzahl von max. 1,0 
überschritten werden. 

 
 
03. Höhe baulicher Anlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

a) Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzten Gebäudehöhen (GH) ist das 
Normalhöhennull (NHN) gemäß dem Deutschen Haupthöhennetz (DHHN) 2016. 
 

b) Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind untergeordnete Bauteile wie Schornsteine, 
Antennenanlagen, Blitzableiter, Lüftungsanlagen etc.. Derartige Bauteile dürfen auf einer 
Fläche von max. 10 % der jeweiligen Gebäude die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) um 
max. 2,00 m überschreiten. 

 
 



 
04. Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 
Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise besteht darin, dass auch Baukörper mit einer 
Länge von mehr als 50 Metern errichtet werden dürfen. Die seitlichen Grenzabstände der 
offenen Bauweise sind einzuhalten. 
 
 

05. Versorgungsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 (1) Satz 3 BauNVO) 
 

Baulich eigenständig aufgestellte Solaranlagen sind im Plangebiet unzulässig. Anlagen zur 
Gewinnung von Solarenergie sind nur an und auf Gebäuden zulässig, parallel angebracht zur 
Fassade oder zum Dach. Selbständige Anlagenstandorte sind im Plangebiet nicht zulässig. 
 
 

06. Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
Im Bereich der Grundstückszufahrt ist auf der privaten Grünfläche ein freistehender 
Werbeträger (Werbeturm) mit einer maximalen Höhe von 71,00 m über NHN zulässig. 
Bezugspunkt für die Bemessung der maximalen Höhe des Werbeträgers ist das 
Normalhöhennull (NHN) gemäß dem Deutschen Haupthöhennetz (DHHN) 2016. Eine 
Beleuchtung oder Anstrahlung der Werbeanlage zur 'Birkenstraße' ist unzulässig. 
 
 

07. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG) 
 
Die festgesetzte Maßnahmenfläche ist als extensive mehrjährige Blühwiese aus regionalem 
Saatgut (4 g/m²) anzulegen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Die Mahd der 
anzulegenden Blühwiese hat Anfang Juni zu erfolgen. Die Blühwiese ist maximal zweimal im 
Jahr zu mähen. In den ersten zwei Jahren nach Anlage der Blühwiese sind zusätzliche 
Schröpfschnitte zur Reduzierung der sich entwickelnden Konkurrenzkräuter zulässig. Düngung 
sowie der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 
 
 

08. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

Die in der Planzeichnung kenntlich gemachten Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
(GFL) sind festgesetzt zugunsten der Anlieger, der öffentlichen und privaten Ver- und Entsorger 
und Medienträger sowie der Stadt Schwentinental. 

 
 
09. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und deren Erhalt 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Anpflanzflächen sind, wenn nicht bereits vorhanden,  
einreihig mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen (Gehölzarten, 
Pflanzabstände und -qualitäten sowie Pflegehinweise: siehe Begründung.) Sie sind dauerhaft 
zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

 
 

B. Örtliche Bauvorschrift 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 86 LBO Schl.-H.) 
 
 Werbeanlagen 

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung angebracht bzw. aufgestellt werden. 
Sowohl freistehende als auch am Gebäude angebrachte Werbeanlagen dürfen die festgesetzte 
Firsthöhe nicht überragen. Reflektierende Werbeanlagen oder solche mit wechselndem bzw. 
bewegtem Licht sind wegen ihrer Störwirkung unzulässig. Dies gilt auch für den freistehenden 
Werbeträger auf der Grünfläche im Bereich der Grundstückszufahrt. 



C. Hinweise 

 
01. Bodendenkmale 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 

02. Altlasten 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 
abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Die Altlasten sind unverzüglich dem Kreis Plön, Amt für Umwelt, 
anzuzeigen. 
 

03. Kampfmittel 
Innerhalb des Plangebietes sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von Bauarbeiten 
ist die Fläche auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch 
das Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchgeführt. Es wird 
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Kampfmittelräumdienst empfohlen, damit Sondier- 
und Räummaßnahmen in das Bauvorhaben einbezogen werden können. 
 

04. Eingriffsfristen 
Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften ist die Beseitigung von Grünflächen und Gehölzen 
(falls erforderlich) nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zulässig. 
Sollte der genannte Zeitraum nicht eingehalten werden können, ist durch einen 
Sachverständigen nachzuweisen, dass sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
ergeben und eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde einzuholen. 

 
Vor Abriss von Gebäuden und der Fällung von Großbäumen ist zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass 
sich keine Fledermausquartiere in oder an den Gebäuden und Großbäumen befinden. Sollte 
der Abriss oder die Fällung in den Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 15. August fallen, 
erstreckt sich die Untersuchungspflicht zugleich auf das Vorkommen von Brutvögeln. 

 
05. Schutz des Bodens 

Die DIN-Normen 18915, 19639 und 19731 sind bei dem Umgang und der Wiederverwendung 
des Oberbodens sowie des Unterbodens und Untergrundes zu berücksichtigen. 
 
Bei einem Aufbringen von Bodenmaterial von einer anderen Stelle sind die Bestimmungen des  
§ 12 BBodSchV in Verbindung mit der DIN 19731 zu beachten. (Weitere Hinweise: LABO-
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (LABO2002.) Die Verdichtungen im Unterboden sind nach 
Bauende vor dem Auftrag des Oberbodens zu beseitigen. Die Witterung ist bei dem Befahren 
der Böden zu beachten. Der sachgerechte Umgang mit dem Boden während der gesamten 
Bauphase sowie die Versiegelungsmenge sind zu überprüfen. Das Bodenmaterial ist einer 
seinen Eigenschaften entsprechenden, hochwertigen Nutzung zuzuführen und zu verwerten. 
Eine Entsorgung des Materials hat nur zu erfolgen, sofern nachgewiesene stoffliche 
Belastungen (Kontaminationen) eine anderweitige Nutzung nicht zulassen. Sollten Hinweise auf 
Bodenverunreinigungen angetroffen werden, ist die untere Bodenschutzbehörde darüber in 
Kenntnis zu setzen. 

 
06. Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 

Die DIN-Norm 18920 ist zum Schutz der Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen 
während der Baumaßnahmen und beim Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen zu 
beachten. 

 
 



07. Immissionsschutz 
Zur Einhaltung des aktuellen Standes der Technik und zur Einhaltung der zulässigen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind Lärmschutzmaßnahmen baulicher Art vorzunehmen. 
Diese sind im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens zu beauflagen. 


